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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 

über die Auslegung von Karten und eines Erläuterungsberichtes zur Festsetzung 

des Überschwemmungsgebietes des Rotbaches und Nebengewässer im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf und teilweise im Regierungsbezirk Münster 

 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf beabsichtigt, das Überschwemmungsgebiet des Rotba-

ches und Nebengewässer durch ordnungsbehördliche Verordnung festzusetzen. 

 

− Rechtsgrundlagen hierfür sind: 

 

− §§ 76 ff des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 

(BGBL. I S.2585), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 11. August 

2010 (BGBl. I S. 1163), 

− §§ 112, 136, 138, 140, 161, 167 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung vom 25. Juni 1995 (GV 

NRW S. 926/SGV NRW 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 

(GV.NRW. S. 185), 

− §§ 12, 25, 27 bis 34 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-

hörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 73 des Gesetzes vom 08. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765), sowie  

− § 4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 11. Dezember 2007 

(SGV NRW 282) i. V. m. Nr. 21.61 des Anhanges II, zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 21. Dezember 2010 (GV.NRW.S. 700). 

 

 

Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 

gemäß § 76 Abs. 4 WHG, § 112 Abs. 1 Satz 2 LWG i. V. m. § 73 Abs. 2-5 Verwaltungsver-

fahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 861) zu informieren. Ihr ist Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. Sie ist über die festgesetzten und vorläufig gesicherten Ge- 
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biete einschließlich der in ihnen geltenden Schutzbestimmungen sowie über die Maßnah-

men zur Vermeidung von nachteiligen Hochwasserfolgen zu informieren.  

 

Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf Flächen beiderseits des Rotbaches und 

seiner Nebengewässer in folgende Kommunen: 

 

Stadt Bottrop 

Stadt Dinslaken 

Stadt Oberhausen 

Stadt Voerde 

  

In dem Gewässerabschnitt von km 12,0 bis km 19,8 des Rotbaches, des Schwarzen Ba-

ches von km 0 bis km 7,7 und der übrigen Nebengewässer, sind auf je einer Seite des 

Gewässers die Bezirksregierungen Düsseldorf und Münster zuständig. Aus Gründen der 

Nachvollziehbarkeit für die Betroffenen und zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens 

hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 16.02.2011 die Bezirksregierung 

Düsseldorf gemäß § 140 Absatz 2 LWG zur zuständigen Behörde für die Festsetzung der 

Überschwemmungsgebiete des Rotbaches und seiner Nebengewässer in den vorgenann-

ten Bereichen bestimmt. Grundlage der Abgrenzung ist die Gewässerstationskarte Auflage 

3c. 

 

Die betroffenen Flächen und Grenzen des Überschwemmungsgebietes ergeben sich aus 

den Überschwemmungsgebietskarten im Maßstab 1 : 5.000. Das Überschwemmungs-

gebiet des Rotbaches ist in hellblauer Farbe dargestellt. Die Karte im Maßstab 1 : 25.000 

dient der Übersicht. 

 

Sie liegen in der Zeit vom 06.06. bis einschließlich zum 06.07.2011 während der Dienst-

stunden im Technischen Rathaus, Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung, Hün-

xer Str. 81, I. Obergeschoss, jeweils montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr zu jedermanns Einsicht aus.  

 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 

Ablauf der o. g. Auslegungsfrist Einwendungen erheben.  
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Die Einwendungen sind bis spätestens 20.07.2011 schriftlich oder mündlich zur Nieder-

schrift bei der o. g. Auslegungsstelle oder bei der Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat 

54 – Cecilienallee 2 in 40474 Düsseldorf (unter Angabe des Aktenzeichens: 54.03.02 –

Rotbach) zu erheben.  

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwendung 

zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, 

die Einwendung unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen 

ist. Einwendungen ohne diesen Mindestgehalt sind unbeachtlich.  

 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle Einwen-

dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Die erhobenen Einwendungen werden bei der Bezirksregierung Düsseldorf geprüft. 

 

Düsseldorf, den 06.05.2011 

Bezirksregierung Düsseldorf  

54.03.02 – Rotbach 

Im Auftrag  

gez. Hüsgen 

 

 

Der vorstehende Text wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Dinslaken, 26.05.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
 
gez. Dr. Thomas Palotz 
Beigeordneter 
 


